
Cosy MasterCard Conforama
Gebührenübersicht 1

CHF

Jahresgebühr	Hauptkarte	 	 0.–	

Jahresgebühr	Zusatzkarte	 	 0.–	

Cosy	MasterCard	Conforama	mit	eigenem	Design	 	30.–	

Pro	Designwechsel	der	Karte	 	30.–	

Jahreszins	bei	Teilzahlung2	 11,95%	

Geldautomatenbezug	Inland	 3,75%,	mind.	 5.–		

Geldautomatenbezug	Ausland	 3,75%,	mind.	10.–	

Bargeldbezug	am	Bankschalter	 3,75%,	mind.	10.–	

Bearbeitungsgebühr	Fremdwährung	 2%	des	Transaktionsbetrags	

Zahlungen	in	CHF	im	Ausland	 2%	des	Transaktionsbetrags	

Ersatzkarte	(bei	Verlust,	Diebstahl,	Defekt,	Namensänderung)	 2	0.–	

PIN-Nachbestellung	 2	0.–	

Zusätzliche	Kopien	Monatsrechnung	(Abruf	via	eService	CHF	0.–)	 20.–	

Adressnachforschung	 2	5.–	

Gebühr	für	Rückweisung	von	Lastschriften	(LSV/Debit	Direct)	 30.–	

Mahngebühren	 3	0.–	

Einzahlungen	am	Postschalter	 	 2.–	

Gebühr	für	Monatsrechnung	in	Papierform3 	1.50	

Leistungsübersicht 1

MasterCard	Akzeptanz	 bei	mehr	als	36	Mio.	Akzeptanzstellen	weltweit4

Kundenservice	 (gebührenpflichtig)	+41	44	439	40	20	

Lastschriftverfahren	(LSV/Debit	Direct)	 ja	

Detaillierte	und	übersichtliche	Monatsrechnung		 ja	

eService	(aktuelle	Rechnungen	einsehen,	
persönliche	Daten	ändern	und	vieles	mehr)	 kostenlos	

1		 Gültig	ab:	22.	Oktober	2016,	Änderungen	vorbehalten.	Die	aktuelle	Version	ist	auf	www.cosycard.ch	einsehbar.

2				 Jahreszins	für	Einkäufe	bis	zum	30.	Juni	2016	innerhalb	von	Conforama	Schweiz	11,95%	und	ausserhalb	von	Conforama	Schweiz	14,5%.

3		 Die	Gebühr	entfällt	bei	papierloser	Monatsrechnung.	Anmeldung	für	die	papierlose	Rechnung	unter	www.cembra.ch/eservice.

4			 Infolge	internationaler	Wirtschaftssanktionen	darf	die	Karte	zurzeit	nicht	eingesetzt	werden	in	Iran,	Sudan,	Krim-Halbinsel,	Syrien	und	Nord-Korea.
Aktuelle	Informationen	über	die	weltweite	Kartenakzeptanz	finden	Sie	unter	www.cembra.ch/cards/legal.

Dieses	Angebot	richtet	sich	an	Personen,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben	und	über	ein	regelmässiges	Einkommen	verfügen.
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